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Vorwort

Der Gesetzgeber steht vor der Aufgabe, die Rechtsordnung immer wieder an die Heraus-
forderungen der ökonomischen und sozialen Wirklichkeit anzupassen, um mit dieser
Schritt zu halten, aber auch Rechtssicherheit zu gewährleisten, indem die Nachjustierungen
auf das erforderliche Maß begrenzt werden. Dies gilt auch und in besonderem Maße für das
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) als „Grundgesetz der sozialen Markt-
wirtschaft“, das durch die sich schnell entfaltende und weiter entwickelnde Digitalwirt-
schaft derzeit vor besondere Herausforderungen gestellt wird.
Nationale Gesetzgebung auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts wird heute durch externe

und autonom innerstaatliche Faktoren angetrieben. Beides trifft auf die am 18.1.2021
verkündete und am 19.1.2021 in Kraft getretene 10. GWB-Novelle durch das „GWB-
Digitalisierungsgesetz“ zu. Dass die Novelle nur dreieinhalb Jahre nach der 9. GWB-
Novelle 2017 erfolgte, ist für das Kartellrecht (im Gegensatz zu hochvolatilen Materien wie
dem Steuer- oder Energierecht) eher außergewöhnlich, hat aber gute Gründe. Externer
Anlass war das Erfordernis, die Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11.12.2018 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im
Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewähr-
leistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts (kurz: „ECN+-Richtlinie“)
bis zum 4.2.2021 in das deutsche Recht umzusetzen. Das ist dem Gesetzgeber gelungen.
Mit den vielfachen Änderungen setzt der Gesetzgeber konsequent den schon in den ver-
gangenen Novellen eingeschlagenen Weg zu einem eigenständigen, europäisierten Kartell-
ordnungswidrigkeitenrecht fort.
Hinzu trat – wie schon der Name des „GWB-Digitalisierungsgesetz“ vermuten lässt –

der bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 12.3.2018 aus-
gedrückte politische Wille, das deutsche Kartellrecht weiter für die Digitalisierung zu
ertüchtigen, ein „level playing field“ zu schaffen und Hindernisse abzubauen, um starke
deutsche und europäische Akteure der Plattformökonomie zu ermöglichen. Die Digitalisie-
rungsvorschriften der 10. GWB-Novelle wurden vor diesem Hintergrund durch mehrere
deutsche und internationale Studien vorbereitet. Das Anliegen, Vermachtungstendenzen in
der digitalen Wirtschaft entgegen zu treten, wird derzeit auch durch eine Vielzahl anderer
Gesetzgebungsvorhaben rund um den Globus verfolgt. Das „GWB-Digitalisierungsgesetz“
reiht sich in diese internationalen Aktivitäten ein, leistet dabei aber zugleich – auch im
Verhältnis zum „Digital Markets Act“ der Europäischen Union, dessen Entwurf am
15.12.2020 veröffentlicht wurde – Pionierarbeit.
Das vorliegende Handbuch stellt die durch die 10. GWB-Novelle bewirkten Änderun-

gen umfassend vor und bietet der Leserschaft eine fundierte Grundlage, die sowohl die
Hintergründe der einzelnen Änderungen des GWB erörtert als auch erste Hilfestellungen
für deren Anwendung und Auslegung gibt. Im Anschluss an die Erläuterung der einzelnen,
nach Themenkomplexen geordneten Normen stellt das Handbuch der Leserschaft in zwei
Anhängen eine Konkordanzentabelle sowie den Text des GWB mit Hervorhebung der
Änderungen zur Verfügung. Auf einen Abdruck der ECN+-Richtlinie, der Gesetzes-
begründung und des Änderungsgesetzes selbst wurde verzichtet, da diese leicht über beck-
online und über das allgemeine Internet verfügbar sind.



Bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren haben Verlag und Herausgeber danach
gestrebt, hohe Qualität zu gewährleisten und zugleich ein möglichst plurales Bild aus
ministerieller, kartellamtlicher und gerichtlicher Praxis, Anwaltschaft und Wissenschaft zu
ermöglichen. Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den
jeweiligen Autorinnen und Autoren und gibt deren persönliche Auffassung und nicht
notwendig auch die Auffassung der Herausgeber oder der Institutionen wieder, bei denen
sie tätig sind.
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Konrad Ost
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